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Beschluss zur Drucksache Nr. 1730/25 der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, 
Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr vom 05.03.2026 

Sport- und Freizeitpark Bonhoefferstraße - Bestätigung des Vorentwurfs des Sport- und 
Freizeitparkes am Roten Berg 

 
Genaue Fassung: 
 
Der Vorentwurf des Sport- und Freizeitpark Bonhoefferstraße am Roten Berg Variante 1 
(Anlage 2) wird im Sinne des § 10 Abs. 2 ThürGemHV beschlossen und bildet die Grundlage 
für die weitere Planung. 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 1747/25 der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, 
Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr vom 05.03.2026 

Widmung Teilabschnitt Gera- Radweg und Parkplatz an der Gert-Schramm-Straße 
 
Genaue Fassung: 
 
01  
Nachfolgend genannte Straßen werden entsprechend Lageplan gemäß § 6 Thüringer 
Straßengesetz (ThürStrG), dem öffentlichen Verkehr gewidmet. 
 

• Teilabschnitt Gera-Radweg - Anlage 2 

• Parkplatz Gert-Schramm-Straße - Anlage 3 
 
02  
In Verbindung mit der sich aus der Beschränkung auf bestimmte Benutzungszwecke (Geh- 
und Radverkehr) ergebenden Verkehrsbedeutung erfolgt die Einstufung des 
Teilabschnittes Gera-Radweg gemäß § 3 ThürStrG als sonstige öffentliche Straße. 
Die Einstufung des Parkplatzes Gert-Schramm-Straße erfolgt entsprechend seiner 
Verkehrsbedeutung als Gemeindestraße gemäß § 3 ThürStrG. 
 
03  
Straßenbaulastträger ist die Stadt Erfurt. 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 2443/25 der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, 
Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr vom 05.03.2026 

Widmung Stichstraße Johannesufer 
 
Genaue Fassung: 
 
01 
Die Verlängerung der Stichstraße Johannesufer wird entsprechend Lageplan (Anlage 1) 
gemäß § 6 Thüringer Straßengesetz (ThürStrG), dem öffentlichen Verkehr gewidmet. 
 
02 
Die Einstufung der Straße gemäß §3 ThürStrG erfolgt entsprechend der Verkehrsbedeutung 
als Gemeindestraße. 
 
03 
Straßenbaulastträger ist die Stadt Erfurt. 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 2559/25 der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, 
Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr vom 05.03.2026 

Neugestaltung Vilniusbrunnen - Bestätigung Vorentwurfsplanung 
 
Genaue Fassung: 
 
01 
Die Variantenuntersuchung (Anlagen 1- 4) für das Projekt Neugestaltung Vilnius Brunnen 
wird im Sinne des § 10 Abs. 2 ThürGemHV beschlossen. 
 
02 
Die Vorzugsvariante (Anlage 3) wird beschlossen und bildet die Grundlage für die weiteren 
Planungen. 
 
 
 









































3. Die UNB Erfurt ist in die Planung und Umsetzung der Maßnahmen A2 (Ausgleich von Gehölz-
biotopen), A3 (Ausgleich von Waldbiotopen) und A4 (Pflanzung von Einzelbäumen) einzu-
beziehen.
Die geplante Pflegezeit für Bäume ist mit einem Jahr Fertigstellungs- und zwei Jahren
Entwicklungspflege zu kurz aufgrund von wiederholt auftretenden, klimawandelbedingten
Hitze- und Trockenperioden. Die Pflege und Wässerung sind deshalb zwingend auf insgesamt
fünf Jahre zu erweitern � so, wie es für städtische Flächen seit dem Beschluss der „Selbst-
verpflichtungserklärung zum Baumschutz" (10/2022) umzusetzen ist. Die Wässerungsgänge
sind in ausreichendem Umfang einzuplanen. Die Bäume sind nach dem Abschluss der Pflege-
zeit ordnungsgemäß und ausreichend entwickelt an die Flächeneigentümer zu übergeben.
Bei unzureichender Pflege bzw. mangelhaftem Anwuchserfolg behält sich die Stadt Erfurt
vor, die Übergabe abzulehnen.

Für diegemäß den Maßnahmen
- _ACEFS (Anbringen von Fledermausersatzquartieren),
- ACEF7 (Anbringen von Vogelnistkästen),
- ACEF8 (Herrichtung von Nisthilfen für Mastbrüter)
abzustimmenden Standorte, z. T. Festlegung der Arten von Ersatzquartieren und deren
Umfang (Anzahl) ist die UNB einzubeziehen. Die Anzahl der geplanten/ermittelten Ersatz-
quartiere sind der UNB rechtzeitig im Vorfeld zu übermitteln.
Die UNB behält sich nach entsprechend gemeinsamen Begehungen vor Ort vor, bei fehlenden
bzw. nicht ausreichend fachlich geeigneten Anbringungsstandorten im Umfeld, die Anzahl
der Ersatzquartiere zu reduzieren. Für Ersatzhabitate, die einer regelmäßigen Wartung,
Reparatur usw. bedürfen, ist der Vorhabenträger dauerhaft für deren Unterhaltung zustän-
dig. Die Standorte sind der UNB zeitnah digitalzu übergeben (GIS-Daten).
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Untere Wasserbehörde

Im Rahmen der o. g. Planänderung ergeben sich aus wasserrechtlicher Sicht folgende Änderun-
gen im Stadtgebiet von Erfurt, die im Zuge einer Stellungnahme für einen angepassten bzw. ggf.
neu erstellen Planfeststellungsbeschluss zu beachten sind:

1. Der bisherige Mast 286 der Bestandsleitung soll entgegen der vorangegangen Planung
nunmehr als Fluchtabspannmast standortgleich ersetzt werden.
Somit ergeben sich für diesen Mastneubau aufgrund seiner Lage in der Trinkwasserschutz-
zone Il (TWSZ Il) der Erfurter Wasserwerke (Zuständigkeitsbereich der UWB Erfurt) ebenso die
besonderen Schutzanforderungen für den Trinkwasser- und Grundwasserschutz.

- Die im Planfeststellungsbeschluss vom 14.08.2024 enthaltenen Bedingungen und Aufla-
gen sind somit ebenso auf den Baubereich des Maststandortes sowie die zugehörigen
örtlichen Baubehelfe anzuwenden.

- Im Hinblick auf die It. Planänderung für diesen Mast avisierte Tiefengründung (Bohr-
pfahlgründung) ist anzumerken, dass in der Planunterlage keine konkrete Tiefenlage der
Gründung benannt ist. Gleichwohl kommt dem Grundwasserschutz in der TWSZ II bei
derartigen Pfahlgründungen eine besondere Bedeutung zu. Dementsprechend ist die
Auflage ‚(ee) Bohrungen' (vgl. Seite 36 des 0. g. Planfeststellungsbeschlusses) mit größt-
möglicher Sorgfalt umzusetzen.

71(

- Seitens der Planfeststellungsbehörde ist im Planfeststellungsbeschluss die Androhung
eines Zwangsgeldes bei Zuwiderhandlung gegenüber dieser Nebenbestimmung vorzu-
sehen (Empfehlung 1.000,00 Euro), um im Fall etwaiger Defizite bei der Bauausführung
ein unmittelbares Durchgreifen der örtlichen UWB zu ermöglichen und somit seitens der
bauausführenden Unternehmen die entsprechende Sensibilität zu schaffen.
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Begründung:
Die Androhung des Zwangsgeldes unter der Nebenbestimmung ... (Nummerierung/Bez. It.
Bescheid) richtet sich nach $ 48 Absatz 1 Thüringer Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetz in Verbindung mit 88 43 Absatz 1 und 44 Absatz 2 Ziffer 1 Thüringer
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz und 88 45, 46 Thüringer Verwaltungs-
zustellungs- und Vollstreckungsgesetz.
$ 48 Absatz 1 Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz ist eine
Ermessensbestimmung. Nach pflichtgemäßem Ermessen macht die Stadt Erfurt als
Untere Wasserbehörde vom Ermessen in der Weise Gebrauch, dass sie ein Zwangsgeld
androht. Das angedrohte Zwangsmittel ist im Sinne von Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz
verhältnismäßig, geeignet und angemessen zur Durchsetzung der angeordneten Maß-
nahmen zum Schutz der vorhandenen Grundwasserressourcen sowie der Stabilität und
Qualität der Trinkwasserversorgung.
Bei der Bemessung der Zwangsgeldhöhe wurde gemäß $ 48 Absatz 2 Thüringer Verwal-
tungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz auch das wirtschaftliche Interesse an der

Nichtbefolgung der angeordneten Maßnahme berücksichtigt.
Gemäß $ 48 Absatz 2 Satz I Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz
beträgt das Zwangsgeld mindestens zehn und höchstens zweihundertfünfzigtausend
Euro.

\

\

2. Maststandorte 290 und 291 im Überschwemmungsgebiet
Für dietemporären Maßnahmen (Flächenanpassungen / temporärer Wegebau) sind die
wasserrechtlichen Vorgaben des o. g. Planfeststellungsbeschlusses vom 14.08.2024 zu

berücksichtigen und anzuwenden.

Sind zusätzliche dauerhafte Inanspruchnahmen von Flächen im Überschwemmungsgebiet
vorgesehen, sind z. B. Wegeerhöhungen vor dem Hintergrund des Retentionsraumverlustes
oder von Abflussbehinderungen auszuschließen.

3. Zusätzliche Lager- und Bereitstellungsflächen (Baubehelfe) entsprechend Planänderung
Für etwaige zusätzliche Lager- und Baubehelfsflächen, die entsprechend der Planänderung
im Bereich der TWSZ Il notwendig werden, gelten die im 0. g. Planfeststellungsbeschluss vom
14.08.2024 getroffenen Bedingungen und Auflagen im Hinblick auf Grundwasserschutz /
Trinkwasserschutzzonen sowie Überschwemmungsgebiet und Bodenschutz entsprechend.

T{

Land- und forstwirtschaftliche Wege und Flächen im Eigentum der Stadt Erfurt

Die Inanspruchnahme aller Flurstücke im Stadtgebiet Erfurt die für Zufahrten oder Lagerflächen
in Anspruch genommen werden, insbesondere landwirtschaftliche Wege und Flächen sind dem
Garten- und Friedhofsamt, Sachgebiet Landwirtschaft anzuzeigen. Die Pächter müssen recht-
zeitig informiert und für die Wegenutzung muss ein entsprechender Nutzungsvertrag mit uns
abgeschlossen werden. (Kontakt: gruenflaechen.gartenamt@erfurt.de)

Mit freundlichen Grüßen
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Beschluss zur Drucksache Nr. 2946/25 der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, 
Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr vom 05.03.2026 

Anbau, Sanierung und Brandschutzmaßnahmen im Jugendklub Stotternheim, Walter-Rein-
Straße 154, Erfurt-Stotternheim 

 
Genaue Fassung: 
 
Die Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) für das Investitionsvorhaben „Anbau, Sanierung 
und Brandschutzmaßnahmen im Jugendklub Stotternheim“ (Anlage 1-2), mit 
Gesamtkosten von 1.374.457,44 EUR wird im Sinne des § 10 Abs. 3 ThürGemHV 
beschlossen und bildet die Grundlage für die weiteren Planungen und Ausschreibungen 
der Bauleistungen. 
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Projektübersicht 

 

 

Projektname Anbau, Sanierung und 

Brandschutzmaßnahmen im Jugendklub 

Stotternheim 

Walter-Rein-Straße 154 

99095 Erfurt 

Bauherr Stadtverwaltung Erfurt 

Amt für Gebäudemanagement 

Löberwallgraben 19 

99096 Erfurt 

Planer/Architekt ARCHITEKT MAURICE FIEDLER 

Schlachthofstraße 85 

99085 Erfurt 

Aufgabenstellung Die Stadt Erfurt plant die Sanierung und 

die Erweiterung des Jugendklubs 

Stotternheim in der Walter-Rein-Straße 

154 im Ortsteil Stotternheim. Ziel der 

Maßnahme ist es, die bestehende 

Einrichtung funktional und qualitativ zu 

verbessern. Damit wird der langfristige 

Erhalt des Jugendklubs gesichert und eine 

Nutzung für Kinder und Jugendliche 

verschiedener Altersklassen ermöglicht.  

Der Abbruch des eingeschossigen 

Gebäudeteiles eröffnet die Möglichkeit für 

eine funktionale Neuordnung im Bestand 

sowie eine Erweiterung. Durch diese 

Maßnahmen werden heutige 

Brandschutzanforderungen erfüllt, es 

entstehen moderne und attraktive Räume 

für Freizeit, Bildung und Gemeinschaft. 
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Freifläche 
 

Allgemeine Beschreibung der Freiflächen 

Die Freiflächen sind als funktionale und robuste Ergänzung der Innenräume geplant. Sie 

bieten Raum für Aufenthalt, Bewegung und gemeinschaftliche Aktivitäten von Kindern und 

Jugendlichen. Aufgrund der Gelände- und Bestandssituation kann keine vollständige 

Barrierefreiheit erreicht werden. Die Oberflächen werden trittsicher und möglichst eben 

ausgeführt, um eine barrierereduzierte Nutzung zu ermöglichen. 

 

Infrastruktur der Freiflächen 

Es stehen zwei Pkw-Stellplätze und zehn Fahrradstellplätze direkt am Gebäude zur 

Verfügung. Zudem sind Flächen für Anlieferung und die Aufstellung kleiner Hütten oder 

mobiler Spielgeräte vorgesehen. 

 

Freizeit- und Bildungsnutzung 

Die Freiflächen bieten ausreichend Platz für Aktivitäten im Freien. Neben befestigten 

Aufenthaltsbereichen sind Grünflächen für pädagogische Gartenarbeit vorgesehen. Kinder 

und Jugendliche können Beete oder Pflanzkübel anlegen und pflegen, wodurch die 

umweltpädagogische Arbeit des Jugendklubs unterstützt wird. 

 

Ökologische Aspekte und Naturschutz 

Der vorhandene Baumbestand wird erhalten und sorgt für natürliche Verschattung und ein 

angenehmes Mikroklima. Eine Dach- oder Fassadenbegrünung ist nicht vorgesehen. Die 

Versiegelung der Flächen wird jedoch auf das notwendige Maß begrenzt. 

 

Technische und gestalterische Aspekte 

Die befestigten Bereiche beschränken sich auf Stellplätze sowie hofseitige Zugänge und 

Sitzbereiche. Alle übrigen Flächen werden wasserdurchlässig oder unversiegelt ausgeführt, 

um die natürliche Versickerung zu fördern. Das Regenwasser wird über die 

Grundstücksentwässerung abgeleitet. Insgesamt entsteht eine pflegeleichte, funktionale 

und naturnahe Außenanlage, die das Nutzungskonzept des Jugendklubs sinnvoll ergänzt. 
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